
 

Anzeige eines Zweckfeuers 

OBB Südkreis Marburg-Biedenkopf     Ansprechpartner: 

z. Hd.         Fabian Kirch 

Gemeinde Lohra 

FD Sicherheit und Ordnung      fabian.kirch@lohra.de 

Heinrich-Naumann-Weg 2      Tel: 06462/2007 - 28 

35102 Lohra        Fax: 06462/2007 - 11 

Hinweis: 

Dieser Vordruck muss mindestens 3 Werktage vor dem Termin ausgefüllt und unterschrieben dem Fachbereich 
Sicherheit und Ordnung vorliegen, ansonsten kann keine Meldung an die zuständige Leitstelle erfolgen! Wir 
bitten um Beachtung! 
Es dürfen ausschließlich pflanzliche Abfälle verbrannt werden.  
Innerhalb der Ortslage sind Zweckfeuer unzulässig.  
Es ist ein Abstand von 100 m zum bebauten Ortsgebiet einzuhalten. 

 

Datum:  

Uhrzeit: von:                                      bis: 

Was wird verbrannt? 
Es dürfen ausschließlich pflanzliche 
Abfälle verbrannt werden. 

 

Wo wird verbrannt? 
Genaue Angaben zum Ort inkl. 
Gemarkung, Flur und Flurstück 

 

 

Antragsteller/Antragstellerin als verantwortliche Person 

Name, Vorname:  

Anschrift:  

Telefon:   

E-Mail:  

 

Weitere Aufsichtsperson 

Name, Vorname:  

Anschrift:  

Telefon:   

E-Mail:  

 



 
 

Das Merkblatt „Zweckfeuer: Abbrennen von pflanzlichen  Abfällen“ habe ich aufmerksam gelesen 

und bestätige, dass ich die Ausführungen beachte. 

 

 

(Ort, Datum) 

 

 

Information nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):  
Die von Ihnen erhobenen Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Antrages erhoben, gespeichert 
und verarbeitet.  
Eine Weiterleitung erfolgt im Falle der Genehmigung nur an die Zentrale Rettungsleitstelle des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf und an die Freiwillige Feuerwehr Lohra.  

 

(Unterschrift der verantwortlichen Person) 


